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Dritte Ordnung zur Änderung der Gebührenordnung 
für das Zertifikatsprogramm 
„Munich Summer School“ 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 24.04.2024 
 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 7 Satz 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 
2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) und § 6 Abs. 3 Hochschulgebührensatzung der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 15.12.2023, in deren jeweils gültiger 
Fassung, erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende 
Gebührenordnung: 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührenordnung für das Zertifikatsprogramm „Munich Summer School“ an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München vom 20.04.2016, zuletzt geändert durch Ordnung vom 
26.04.2021, wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Einleitungssatz wird „Aufgrund von Art. 71 Abs. 8 BayHSchG, § 1 Sätze 1 und 2 Nr. 2 sowie 

§ 5 Abs. 1 Hochschulgebührenverordnung (HSchGebV)“ durch „Aufgrund von Art. 13 Abs. 7 
Satz 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, 
BayRS 2210-1-3-WK) und § 6 Abs. 3 Hochschulgebührensatzung der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München vom 15.12.2023, in deren jeweils gültiger Fassung,“ 
 

2. In § 3 Abs. 1 werden in Buchst. a die Zahl „1390“ durch die Zahl „1490“, in Buchst. b die Zahl 
„1250“ durch die Zahl „1350“, in Buchst. c die Zahl „1790“ durch die Zahl „1890“, in Buchst. d die 
Zahl „1650“ durch die Zahl „1750“ und in Buchst. e die Zahl „950“ durch die Zahl „1050“ ersetzt. 
 

3. § 4 Abs. 2 wird gestrichen. § 4 Abs. 1 wird zu § 4. 
 
 

§ 2 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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